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ELNET
ELNET verfolgt das Ziel, die europäisch-israelischen Beziehungen auf Grundlage gemeinsamer demokrati scher 
Interessen und Werte überparteilich zu fördern. Unser Fokus liegt auf den Bereichen Außen- und Sicherheits-
politi k, dem Engagement gegen Anti semiti smus und der Förderung von Innovati onen. Wir arbeiten unabhän-
gig, parteiübergreifend und gemeinnützig. 

Unsere Büros in Berlin, Brüssel, London, Paris, Tel Aviv und Warschau, sowie Akti vitäten in Italien und Spa-
nien, stärken den Dialog zwischen europäischen und israelischen Entscheidern in Politi k, Wirtschaft  und Ge-
sellschaft . Dazu unterstützen wir seit 2007 bestehende Netzwerke mit fachlichen Publikati onen, strategischen 
Dialogveranstaltungen und Delegati onsreisen.

Amadeu Antonio Stiftung
Die Amadeu Antonio Sti ft ung setzt sich für eine demokrati sche Zivilgesellschaft  ein, die sich konsequent gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus, Anti semiti smus und andere Formen der Gruppenbezogenen Menschenfeind-
lichkeit wendet. Hierfür fördert sie Initi ati ven überall in Deutschland, die sich in Jugendarbeit und Schule, Kunst 
und Kultur, im Opferschutz und Empowerment, in kommunalen Netzwerken und anderen Bereichen engagie-
ren. 

Die Amadeu Antonio Sti ft ung ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Sti ft ungen, anerkannter Träger der 
politi schen Bildung und hat die Selbstverpfl ichtung der Initi ati ve Transparente Zivilgesellschaft  unterzeichnet.

#2021JLID
2021 steht Deutschland in besonderem Fokus, denn im Jahr 2021 werden Jüdinnen und Juden nachweislich 
seit 1700 Jahren auf dem Territorium des heuti gen Deutschlands leben. Zu diesem Anlass gründete sich der 
Verein “321– 2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V.” am 18. April 2018 im Gemeindehaus der 
Synagoge Köln. Der Verein ist ein Portal für alle Interessierten und zugleich Plattf  orm für gemeinnützige Or-
ganisati onen, Vereine, Religionsgemeinschaft en, Parteien und Unternehmen, die einen akti ven Beitrag zum 
Festjahr „2021 – Jüdisches Leben in Deutschland (# 2 0 2 1 J L I D )“ leisten möchten.
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Words Matter – 
Antisemitismus im 
Netz begegnen

Die langjährige Geschichte 
jüdischen Lebens in Deutsch-
land, schrift lich bezeugt seit 
dem Jahre 321, ist ein Grund 
zum Feiern: Über fast zwei 
Jahrtausende haben Jüdin-
nen und Juden unser Land 
bereichert. Im Jahre 2021 
hat sich die Bundesrepublik 
dies zum Anlass genommen, 
1.700 Jahre jüdisches Leben 
in Deutschland mit einem 
Festjahr zu begehen.

Gleichzeiti g bedeuten 1.700 Jahre jüdische Ge-
schichte in unserem Land jedoch auch 1.700 Jahre 
Anti semiti smus. Dieses Problem begleitet uns bis 
heute. Insbesondere im Internet ist seit 2019 ein ra-
santes Ansteigen der Zahlen anti semiti scher Vorfälle 
festzustellen. Im Laufe der Pandemie sind strukturell 
schon seit langer Zeit bestehende anti semiti sche 
Denkmuster in großem Ausmaß wieder zu Tage ge-
treten. 

Diesem Problem hat sich ELNET Deutschland ange-
nommen. In Kooperati on mit der Amadeu Antonio 
Sti ft ung haben politi sch akti ve junge Erwachsene 
im Rahmen von Workshops in acht Bundesländern 
Handlungsempfehlungen für einen besseren politi -
schen als auch persönlichen Umgang mit anti semiti -
scher Hassrede und Desinformati on im Netz erarbei-
tet. Diese wurden bei Abendveranstaltungen unter 
Beteiligung von Anti semiti smusbeauft ragten sowie 
Parlamentariern aus Bund und Ländern, Mitgliedern 
von Landesregierungen und weiteren politi schen 

und gesellschaft lichen Multi plikatoren diskuti ert.
Möglich gemacht hat dieses Projekt die Förderung 
durch den Verein 321–2021: 1700 Jahre jüdisches 
Leben in Deutschland e.V. aus Mitt eln des Bundes-
ministeriums des Innern, für Bau und Heimat. 

Im Folgenden stellen wir Ihnen die Ergebnisse der 
Workshops und Diskussionsveranstaltungen der 
Reihe „Words Matt er – Anti semiti smus im Netz be-
gegnen“ vor. Aus einem wunderbar produkti ven Zu-
sammenkommen verschiedener Akteure wurden 
Handlungsempfehlungen für die bessere Begegnung 
von Anti semiti smus in unserer Gesellschaft  und ins-
besondere im Internet erarbeitet.  

Wir freuen uns, Ihnen hiermit verschiedene Maß-
nahmen in gebündelter Form reichen zu können, mit 
denen unsere Demokrati e für das digitale Zeitalter 
gewappnet werden kann. Die Empfehlungen sollen 
für alle politi schen Ebenen hilfreich sein.

Für den weiteren Austausch stehen wir Ihnen stets 
gerne zur Verfügung.

Carsten Ovens
Executi ve Director, ELNET Deutschland e.V.

VORWORT

Die damalige Staats-
sekretärin für Inte-
grati on und jetzige 
Bundestagsabgeord-
nete Serap Güler und 
Workshopteilnehmer 
Anil Yaqoob diskuti eren 
Ansätze zur Begegnung 
von Anti semiti smus im 
Internet in Köln am 14. 
September 2021
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Antisemitismus im Netz: 
eine Bestandsaufnahme 
Seit 2016 wird die Rolle Sozialer Medien bei 
der politischen Radikalisierung von Einzel-
personen und Gruppierungen öffentlich ver-
stärkt thematisiert. 

Im Jahr 2018 kam durch den Skandal um die britische 
Datenanalysefirma Cambridge Analytica, welche un-
ter anderem im Rahmen der Präsidentschaftskam-
pagne von Donald Trumps tätig war, der unlauteren 
politischen Nutzung Sozialer Medien erstmals breite 
öffentliche Aufmerksamkeit zu. Auch in der Antise-
mitismusforschung und -bekämpfung wird dem Phä-
nomen der Radikalisierung im Internet eine große 
Bedeutung zugeordnet. 

In den letzten zwei Jahren, geprägt durch die COVID-
19-Pandemie, ist die Verbreitung antisemitischer 
Denkmuster im Internet signifikant gestiegen. Im 
Juni 2021 veröffentlichte die Europäische Kommissi-
on die Studie „The rise of antisemitism online during 
the pandemic: A study of French and German con-
tent“, aus der hervorgeht, dass im Vergleich zu den 
ersten beiden Monaten des Jahres 2020 für den Zeit-
raum Januar – Februar 2021 ein 13-facher Anstieg 
antisemitischer Inhalte in deutschsprachigen Sozia-
len Netzwerken festzustellen ist.1  Von Expertenseite 
wird während der Pandemie ein Anstieg links- und 
rechtsextremistischer sowie islamistischer Inhalte im 
Internet beobachtet, wobei der Zuwachs im rechts-
extremen Spektrum deutlicher zu erkennen ist.2   

Wissenschaftlich wird der grundlegende Einfluss So-
zialer Netzwerke auf gesellschaftliche Phänomene 
seit geraumer Zeit intensiv analysiert und diskutiert. 
Thematisiert wurden mögliche negative Effekte an-
hand der von Eli Pariser entwickelten Filterblasen-
theorie bereits vor einem Jahrzehnt.3  Die untersuch-
ten Auswirkungen sind vielfältig. Ein bestimmender 
Faktor für die Auswirkungen Sozialer Medien ist das 
individuelle Nutzerverhalten und die daraus resultie-
rende wahrgenommene Informationsvielfalt.4  

So tritt im Internet zutage, was sich auch offline ab-
zeichnet. Im aktuellen RIAS-Jahresbericht wird ein 
Anwachsen auf 1.909 antisemitische Vorfälle und 
damit etwa 450 mehr als im Vorjahr festgestellt.5  
Auch die neuste Edition der MITTE-Studie der Fried-
rich-Ebert-Stiftung stellt weiterhin große Zustim-
mungsraten zu antisemitischen und insbesondere 
israelbezogenen antisemitischen Aussagen unter 
Befragten in Deutschland fest.6  In der Statistik zur 
„Politisch Motivierten Kriminalität“ (PMK) erreichten 
antisemitische Straftaten 2020 einen Höchststand 
seit Beginn ihrer Erfassung im Jahre 2001 (durch-
schnittlich sechs antisemitische Straftaten pro Tag).7   
Ihre Bandbreite reicht von Beleidigungen und Sach-
beschädigungen über Brandstiftungen bis hin zu 
Körperverletzungs- und Tötungsdelikten. Auch auf 
Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie waren antisemitische Ver-
schwörungsmythen virulent.

Gleichzeitig werden diese Straftaten nicht ausrei-
chend verfolgt. Für 2020 wurden vom Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat 2.491 anti-
semitische Straftaten festgestellt. Gleichzeitig kam 
es jedoch nur bei 6 Tatverdächtigen zu Festnahmen.8  
Die Dunkelziffer antisemitischer Vorfälle, insbeson-
dere derer, die unterhalb der gesellschaftlich akzep-
tierten Sagbarkeitsgrenze liegen, ist allerdings noch 
viel höher. Nur etwa 20 Prozent aller antisemitischen 
Vorfälle werden von den Betroffenen bei den zustän-
digen Behörden gemeldet und gegebenenfalls auf-
grund eines Straftatbestandes angezeigt.9  Betroffe-
ne berichten, dass zuständige Sicherheitsbehörden 
die Vorfälle aufgrund von mangelnden Kenntnissen 
oft nicht ernstnehmen bzw. ihren antisemitischen 
Gehalt gar nicht erst wahrnehmen. Die Erfolgsaus-
sichten solcher Strafanzeigen sind dementsprechend 
als gering einzuschätzen. 

Hinweise auf gesellschaftliche Effekte des Internets 
bei der politischen Radikalisierung und der Verbrei-
tung von Hass verdichten sich derweil. Das Internet 
dient hier nicht nur als einfaches, nicht verfälschen-
des Medium, welches Informationen bietet. Nach 
im Mai 2020 bekannt gewordenen internen Unter-
suchungen Facebooks (nunmehr Meta) werden 64% 
derjenigen Personen, die extremistischen Gruppen 
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auf Facebook beitreten, durch algorithmisch gene-
rierte Vorschläge der Plattf  orm zu diesem Schritt  
veranlasst.10 Im Oktober 2021 wurde zudem be-
kannt, dass Facebook bei der Programmierung sei-
nes Newsfeed-Algorithmus Emojis wie den „wüten-
den Smiley“, mit denen User auf Inhalte reagieren 
können, bis September 2020 bis zu fünfmal stärker 
wertete, wie ein einfaches „gefällt mir“. Durch die-
sen Mechanismus ist zu vermuten, dass wütende und 
hasserfüllte Botschaft en auf der Plattf  orm eine weitaus 
überproporti onale Reichweite erzielen konnten.11 Im 
Extremfall wird Facebook eine wichti ge Rolle bei der 
Täterradikalisierung vor und während des Völker-
mordes an der Minderheit der Rohingya in Myanmar 
zugeschrieben.12

Auch scheinen die Geschäft smodelle großer Inter-
netkonzerne die Veröff entlichung von radikalen Mei-
nungen zu bevorteilen. Wie von Frances Hausgen, 
einer ehemaligen Mitarbeiterin Facebooks (Meta), 
in ihrer Aussage vor dem Ausschuss für Binnen-
markt und Verbraucherschutz des Europäischen 
Parlamentes im November 2021 dargelegt, nehmen 
die Gebühren für das Schalten von Werbeanzeigen 
auf Facebook proporti onal zu der erzielten Reich-
weite der Anzeigen ab. Laut Haugen habe dies den 
Eff ekt, dass die Veröff entlichung von radikalen und 

extremen Inhalten auf Facebook günsti ger sei als die 
Veröff entlichung moderater Inhalte. Zudem hätt en 
interne Untersuchungen des Unternehmens gezeigt, 
dass die algorithmischen Vorschläge von Inhalten 
Nutzerinnen und Nutzer mit einer klar erkennbaren 
tendenziellen Präferenz zu immer radikaleren Inhal-
ten leite.13  

In der vergangenen Legislatur hat es mehrere politi -
sche Initi ati ven gegeben, um Instrumente gegen die 
Verbreitung von Hassbotschaft en zu schaff en. Dazu 
zählt das im September 2017 beschlossene Netz-
werkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) sowie die im 
Mai 2021 vom Bundestag beschlossene Änderung 
des Gesetzes. In der Praxis ist in den letzten Jahren 
jedoch an mehreren Stellen die mangelnde Umset-
zung deutlich geworden.14  

Das im April 2021 in Kraft  getretene Gesetzespaket 
gegen Hass und Hetze im Internet ist ein weiterer 
wichti ger Schritt , da in ihm explizit anti semiti sche 
Straft aten themati siert werden. Neben deutlichen 
Strafverschärfungen und einem höheren Ermitt -
lungsdruck auf die Behörden enthält das Gesetz 
auch Auskunft ssperren im Melderecht, um Betroff e-
ne von Hasskriminalität besser zu schützen. Außer-
dem müssen Soziale Netzwerke ab Februar 2022 
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 Das Gesetz gilt für Soziale Netzwerke 
mit mehr als zwei Millionen Nutzerinnen 
und Nutzern in Deutschland. Es macht 
Netzwerkbetreiber für die Löschung von 
„off ensichtlich rechtswidrigen“ Inhalten 
verantwortlich. Diese muss nach Eingang 
einer Beschwerde innerhalb von 24 Stun-
den erfolgen. Komplexere Fälle, über die 
eine Beschwerde eingegangen ist, sind in-
nerhalb von sieben Tagen zu löschen. Die 
hierfür nöti gen Meldefunkti onen sollen da-
bei möglichst geringe Hürden haben. Unter-
nehmen müssen bei Verstößen mit Strafen 
von bis zu 50 Millionen Euro rechnen.

 Netzwerkbetreiber sind außerdem ver-
pfl ichtet, zweimal jährlich einen Bericht 
über Umfang und Art und des Umgangs mit 
Beschwerden über rechtswidrige Inhalte 
vorzulegen, sofern mehr als 100 Beschwer-
den jährlich beim Unternehmen eingehen. 
Auch dieser Bericht muss von Nutzerinnen 
und Nutzern der Plattf  orm leicht einsehbar 
sein. 

INFO NetzDG

Das Gesetz zur Verbesserung der 
Rechtsdurchsetzung in Sozialen 
Netzwerken (kurz: Netzwerkdurch-
setzungsgesetz – NetzDG) ist ein 
2017 vom Bundestag verabschie-
detes Gesetz, welches das Ziel hat, 
gegen Hasskriminalität im Netz 
eff ek� ver vorgehen zu können.



Mord- und Vergewaltigungsdrohungen sowie ande-
re Hassdelikte nicht mehr nur löschen, sondern auch 
umgehend beim Bundeskriminalamt melden.

Auf EU-Ebene wird derzeit der Digital Services Act 
erarbeitet, welcher 2022 vom Europäischen Parla-
ment verabschiedet werden soll. Dieses Gesetz wird 
Soziale Netzwerke europaweit einem neuen rechtli-
chen Rahmen unterwerfen. Es soll die Arbeit digita-
ler Konzerne durch Offenlegungspflichten, Verpflich-
tung zur Löschung von Inhalten und die europaweite 
Vereinheitlichung von nationalen Gesetzen wie dem 
NetzDG transparenter und verantwortungsvoller ma-
chen. Zwischen den politischen Strömungen in der 
EU bestanden während der Ausschussarbeit teilweise 
unterschiedliche Ansichten, inwiefern der Digital Ser-
vices Act auch die Verwendung von Algorithmen, z.B. 
für personalisierte Werbung, einschränken sollte.

Positive Beispiele wie die Änderungen der Nutzungs-
bedingungen durch YouTube im Jahre 2019 zeigen, 
dass unsere Gesellschaft Desinformation im Internet 
nicht hilflos ausgesetzt ist. Die vorgenommenen Än-
derungen beinhalten ein Verbot der Verbreitung von 
Inhalten, die geschichtlich eindeutig dokumentierte 
gewalttätige Ereignisse leugnen. Infolge dieser Ände-
rungen nahm die Anzahl von holocaustleugnenden 
Inhalten auf YouTube rapide ab, während dies auf 
andere Plattformen nicht zutraf.15 Jedoch verbleibt 
das Problem, dass extremistische User die Plattfor-
men wechseln, sodass das Problem nur teilweise be-
hoben ist. Um der Herausforderung ganzheitlich zu 
begegnen, ist daher zusätzliches gesetzgeberisches 
Handeln vonnöten. 

Auf den verschiedenen politischen Ebenen Deutsch-
lands und Europas besteht damit weiterhin erheb-
licher Handlungsbedarf, um Hassrede und Anti-
semitismus im Internet besser zu begegnen. Die 
nachfolgend behandelten Empfehlungen konzent-
rieren sich auf die Regulierung Sozialer Netzwerke, 
die Stärkung des Rechtsstaates sowie der Prävention 
von Antisemitismus durch Bildung und Begegnung. 
Sie sind eine Zusammenfassung der Workshops und 
Podiumsdiskussionen, die 2021 im Rahmen der Initi-
ative Words Matter bundesweit stattgefunden haben. 

Words Matter: Anti-
semitischer Hassrede 
und Desinformation im 
Internet begegnen  

Der zunehmende Handlungsbedarf in Bezug auf 
Antisemitismus im Internet ist evident. Aktuelle Ge-
setzesvorhaben zeigen, dass dies von einer Mehrheit 
politischer Akteure erkannt wird. Das Engagement 
von jungen Menschen sowie politischen Entschei-
dungsträgerinnen und Entscheidungsträgern bei 
den Diskussionsveranstaltungen der Initiative Words 
Matter bestärken diesen positiven Eindruck. Die in 
diesem Rahmen entstandenen Handlungsempfeh-
lungen sollen einen Beitrag zur Bekämpfung von 
Antisemitismus im Internet leisten.

Regulierung Sozialer Netzwerke

Mit dem NetzDG hat Deutschland bereits ein ers-
tes Zeichen gegen die Ausbreitung von Hassrede im 
Internet gesetzt. Nach mehr als vier Jahren ist die 
Bilanz des Gesetzes jedoch gemischt. Auf der einen 
Seite bestehen Mängel bei der praktischen Um-
setzung. In vielen offensichtlichen Fällen kommt es 
auch nach erfolgten Meldungen zu keiner Löschung. 
Auch existieren Lücken, z.B. bei Messengerdiensten 
oder Gamingportalen, die nicht bzw. nur teilweise 
unter das Gesetz fallen. Dies zu beheben ist umso 
wichtiger, da der Anstieg der Zahlen antisemitischer 
Inhalte im deutschsprachigen Internet größtenteils 
auf den Messengerdienst Telegram zurückzuführen 
ist.  Auf der anderen Seite bestehen vergleichbare 
Probleme bei der irrtümlichen Löschung von Inhal-
ten (sog. „Overblocking“) und damit die Gefahr einer 
Beschneidung des Grundrechts auf freie Meinungs-
äußerung. So nutzen beispielsweise auch antide-
mokratische Gruppierungen Meldungen nach dem 
NetzDG, um ihnen missfallende Inhalte zu löschen.16 

Von Kritikern des NetzDG wird dazu bemängelt, dass 
der Staat durch das Gesetz hoheitliche Rechte und 
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Carsten Ovens im Gespräch mit Uwe Becker, Antisemitismus-
beauftragter der Landes Hessen, Omid Nouripour MdB und 
Thomas Metz, Staatssekretär im Hessischen Justizministerium 
bei der Veranstaltung „Words Matter – Antisemitismus im Netz 
begegnen“ am 13. September 2021 in Frankfurt am Main“
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Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff begrüßt die Anwesenden bei 
der Veranstaltung „Words Matter – Antisemitismus im Netz begeg-
nen“ am 25. Oktober 2021 in Halle (Saale)

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops in Halle (Saale) in 
der Diskussion mit dem deutsch-israelischen Buchautor Arye Shalicar



Aufgaben an Netzwerkbetreiber delegiere.17 In der 
Tat scheint es fragwürdig, Entscheidungen bezüglich 
des Löschens von Inhalten einzig privaten Unterneh-
men zu überlassen. Andererseits gilt es zu bedenken, 
ob der deutsche Staat derzeit über die für die Über-
nahme dieser Aufgabe notwendigen Ressourcen 
verfügt, bzw. inwiefern diese angesichts der zu bear-
beitenden Datenmengen geschaff en werden könn-
ten. Bei einer eventuellen Novellierung des NetzDG 
in diese Richtung sollte daher in Absti mmung mit 
den Bundesländern bedacht werden, inwiefern zu-
erst Experti se und Ressourcen bereitgestellt werden 
können, um in einem zweiten Schritt  eine Aufgaben-
neuverteilung und Ausweitung der Strafverfolgung 
vornehmen zu können. Der Verfolgung von Hasskri-
minalität im Internet sollten im Rahmen des im Ko-
aliti onsvertrag bestärkten Paktes für den Rechtsstaat 
prioritär Ressourcen zugedacht werden. Hier stellt 
sich eine elementare Frage des Rechtsstaates im 21. 
Jahrhundert. 

Politi sche Entscheidungsträger sind bei der vorlie-

genden Fragestellung mit einem Zielkonfl ikt kon-
fronti ert. Während die Dynamiken des Internets und 
Sozialer Netzwerke den politi schen Diskurs verän-
dern und radikale Meinungen verstärken können, ist 
andererseits die Gefahr der Beschneidung der freien 
Meinungsäußerung durch Maßnahmen gegen Des-
informati on und Hassrede zu bedenken. Instrumen-
te wie Uploadfi lter, die bei der Bekämpfung von Kin-
derpornographie und Urheberrechtsverletzungen 
bereits angewandt werden, scheinen im Kontext von 
Hasskriminalität weniger prakti kabel. 

Insgesamt wird es zunehmend wichti ger, bestehen-
den Radikalisierungsmechanismen in Sozialen Netz-
werken entgegenzuwirken. Wie eingangs gezeigt, 
bestehen Hinweise darauf, dass die Anwendung von 
Algorithmen einen großen Einfl uss auf die individu-
elle Radikalisierung im Internet nehmen kann. Ange-
sichts der Tatsache, dass zwei Dritt el der Facebook-
User, die extremisti schen Gruppen beitreten, dies 
befördert durch Algorithmen tun, besteht Hand-
lungsbedarf.18 Hierzu liegen einige Ansätze vor, die 
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Ansti eg anti semiti scher Äußerungen auf Telegram während der COVID-19-Pandemie. 

Quelle: Studie „The rise of anti semiti sm online during the pandemic“ 
der Europäischen Kommission, 01.06.2021



zur Lösung des Problems geeignet sind. So wurde in 
den letzten Jahren intensiv diskuti ert, Soziale Netz-
werke dazu zu verpfl ichten, ihren Nutzerinnen und 
Nutzern eine einfach zugängliche Opt-Out-Funkti on 
für den algorithmischen Newsfeed bereitzustellen. 
Als Alternati ve soll ein chronologischer Newsfeed 
angeboten werden. Während Twitt er dies bereits 
einfach zugänglich anbietet, ist dieser Schritt  auf 
Facebook umständlicher und wird dazu nach zwei 
Wochen automati sch rückgängig gemacht.19 Dar-
über hinaus sollte geprüft  werden, inwiefern eine 
Opt-In-Funkti on zur Verwendung eines algorithmi-
schen Newsfeeds geeigneter ist, um Meinungsviel-
falt in Sozialen Netzwerken zu sichern und so unsere 
Demokrati e für das 21. Jahrhundert zu stärken. 

Der ehemalige Algorithmusentwickler und Mitar-
beiter Facebooks (Meta) Roddy Lindsay sowie der 
amerikanische Wissenschaft ler E. J. Fagan schlagen 
beiderseits vor, durch die Regulierung von Sozialen 
Netzwerken einen Anreiz für eine möglichst dezen-
te Anwendung von Algorithmen zu setzen.20 Dieser 
Lösungsansatz sieht vor, Unternehmen für die Ver-
breitung von Inhalten juristi sch haft bar zu machen, 
sobald sie in die Verbreitung von Inhalten algorith-
misch eingreifen. Unternehmen, die sich für die Ver-
wendung von Algorithmen entscheiden, wären nach 
diesem Modell für die Verbreitung von Inhalten als 
Herausgeber verantwortlich. Soziale Netzwerke, die 
von einer solchen Verwendung absehen, wären für 
strafrechtlich relevante Inhalte nicht haft bar (ander-
weiti ge Pfl ichten, wie z.B. zum Löschen von Inhalten 
wären davon nicht berührt). Diese Idee sollte auf 
ihre Prakti kabilität im europäischen Rechtskontext 
geprüft  werden. Dazu sollte das bereits im Zuge der 
Beratungen zum Digital Services Act auf EU-Ebene 
von einigen politi schen Kräft en geforderte Verbot 
von personalisierter Werbung insbesondere in Bezug 
auf politi sche Werbung weiterhin geprüft  werden. 

Die im Rahmen des am 15. Dezember 2021 vom 
EU-Parlament beschlossenen Digital Markets Acts 
vorgesehenen kartellrechtlichen Befugnisse der 
EU-Kommission stellen einen wichti gen Schritt  dar. 
Das Gesetz erlaubt das Blockieren von sogenannten 
„killer acquisiti ons“ (Verhinderung au� ommender 

Konkurrenz durch das Au� aufen anderer Unterneh-
men) durch Netzwerkbetreiber. Es verpfl ichtet die-
se darüber hinaus, die Kommission über Pläne zur 
unternehmerischen Konzentrati on zu unterrichten. 
Die Bundesregierung sollte sich in den nun zwischen 
dem Europäischen Parlament, der Europäischen 
Kommission und den Mitgliedstaaten anstehenden 
Verhandlungen über das Gesetz für eine stringente 
Kartellpoliti k stark machen. Der Fall des von Face-
book (Meta) akquirierten Unternehmens CrowdT-
angle zeigt, dass Konzernstrukturen auch für die Be-
kämpfung von Hass im Netz relevant sein können. 
Das vormals unabhängige Analysetool war unter 
Journalisten beliebt, um die überproporti onale Ver-
breitung von radikalen Inhalten und Hassbotschaf-
ten auf Facebook zu untersuchen. Die nun erfolgten 
Einschränkungen des Tools durch Facebook (Meta) 
führen zu weniger Transparenz über Hass im Inter-
net.21 Unabdinglich für ein besseres Verständnis des 
Einfl usses Sozialer Medien auf die Verbreitung von 
Hass und Anti semiti smus ist daher auch die gesetzli-
che Verbriefung von Zugangsrechten zu internen Da-
ten entsprechender Unternehmen für wissenschaft -
liche Zwecke.22 Hinweise auf Geschäft sgeheimnisse 
dürfen in diesem Fall nicht den Schutz unserer De-
mokrati e verhindern. Die Forschungsklausel des 
NetzDG ist hier ein wichti ger erster Schritt . Der dort 
verbrieft e Zugang zu Daten über die Sperrung und 
En� ernung von Inhalten und der Verbreitung sol-
cher Inhalte sollte jedoch, wie im Koaliti onsvertrag 
der Ampelkoaliti on gefordert, erweitert werden.23

Wissenschaft lerinnen und Wissenschaft lern sollten 
zusätzlich ein Recht auf interne Daten über die An-
wendung und Programmierung von Newsfeed-Algo-
rithmen (u.ä.) haben. 

Eine eindeuti ge Identi tätsfeststellung von Straft ä-
terinnen und Straft ätern im Internet muss möglich 
sein, um Meldungen nach dem NetzDG strafrecht-
lich verfolgen zu können. Nach jetzigem Stand ist dies 
für Strafverfolgungsbehörden nur sehr schwierig zu 
gewährleisten. Rechtliche Rahmenbedingungen zur 
Hinterlegung von Identi täten sind daher notwendig. 
Dennoch muss die Anonymität im Netz gewährleis-
tet werden. Insbesondere für Betroff ene von Hass ist 
dies ein gerech� erti gtes Bedürfnis. Das Aufnehmen 
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der sogenannten „Login-Falle“ in den Koaliti onsver-
trag der neuen Bundesregierung ist aus diesem Ge-
sichtspunkt zu begrüßen. 

Neben der Präventi on und Ahndung von anti semiti -
schem Hass darf die Betroff enenberatung und -un-
terstützung jedoch nicht vernachlässigt werden. Wie 

auch nach anti semiti schen Vorfällen „auf der Straße“ 
benöti gt es Unterstützungsstrukturen für Betroff ene 
anti semiti scher Hassrede im Internet. Bestehende 
zivilgesellschaft liche Initi ati ven leisten bereits wich-
ti ge Arbeit. Die fi nanzielle Förderung ist auszubauen, 
um eine bundesweite Verfügbarkeit entsprechender 
Angebote für Betroff ene zu gewährleisten.

Stärkung des Rechtsstaates

Der Staat steht in der Pfl icht, die Sicherheit und Frei-
heit aller seiner Bürgerinnen und Bürger zu vertei-
digen. Jüdische Einrichtungen, Organisati onen und 
Synagogen werden immer wieder Ziel von anti semi-
ti schen Angriff en, weshalb sie nicht nur an jüdischen 
Feiertagen besondere Sicherheitsvorkehrungen tref-
fen müssen. Bisher sind jüdische Gemeinden dafür 
meist selbst verantwortlich.  So muss die Jüdische 
Gemeinde Frankfurt am Main jährlich 1,2 Millionen 
Euro für ihren Schutz aufwenden: Einer der größten 
Posten im Gemeindeetat.24 Sicherheitsvorkehrungen 
und -konzepte sollten in allen Bundesländern aus-
gebaut und staatlich fi nanziert werden. Nur so kann 
auf spezielle Bedrohungslagen durch anti semiti sche 
Anschläge wie in Halle (Saale) am 09. Oktober 2019 
oder auf anti semiti sche, gegen Israel und jüdisches 
Leben gerichtete Demonstrati onen vor Synagogen 
wie im Mai 2021 in Gelsenkirchen angemessen re-
agiert werden. Eine enge Zusammenarbeit der Si-
cherheitsbehörden mit den jüdischen Gemeinden 
ist unabdinglich. 

Wie aus der Auswertung der PMK-Stati sti k hervor-
geht, werden anti semiti sche Straft aten bisher zu 
einem Großteil ergebnislos eingestellt.25 Die Be-
kämpfung des mitunter gewaltvollen Anti semiti s-
mus ist nur durch die Verschärfung der bestehenden 
Rechtsgrundlage möglich. Insbesondere bei im In-
ternet verübten Straft aten, die wiederum Straft aten 
„auf der Straße“ nach sich ziehen können, besteht 
Handlungsbedarf. Die Schaff ung der Zentral- und 
Ansprechstelle Cybercrime des Landes Nordrhein-
Wes� alen (ZAC) und die Ernennung von Anti semiti s-
mus- und Hate-Speech-Beauft ragten der General-
staatsanwaltschaft en wie Bayern oder Berlin ist ein 
richti ger erster Schritt . Dieser Weg sollte weiterge-
gangen werden, um notwendige Kapazitäten für die 
Verfolgung von Straft aten im Internet zu schaff en.

Für die Begegnung von Anti semiti smus müssen 
öff entliche Bedienstete wie Polizeibeamte, Rich-
terinnen und Richter, Verwaltungsangestellte und 
Verfassungsschutzmitarbeitende entsprechend sen-
sibilisiert und fortgebildet werden. Die Einführung 
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 Die sogenannte „Login-Falle“ wurde ursprünglich von 
der Organisati on D64 angeregt und ist als Mechanismus 
konzipiert, welcher die Strafverfolgung von Online-Hasskri-
minalität bei gleichzeiti ger Wahrung der Anonymität ande-
rer Nutzerinnen und Nutzer ermöglichen soll.

 Polizeibehörden sollen die Möglichkeit bekommen, 
Netzwerkbetreiber zur Scharfstellung einer „Login-Falle“ für 
individuelle Nutzerinnen und Nutzer bei Verdacht auf einen 
Straft atbestand aufzufordern. 

 Bei einem erneuten Login wird die IP-Adresse aufge-
nommen, welche der Polizei die Feststellung der Identi tät 
und damit die Strafverfolgung ermöglicht. 

 Die Notwendigkeit einer Klarnamenpfl icht oder der Hin-
terlegung persönlicher Daten aller Nutzerinnen und Nutzer 
wird so vermieden.

 Für eine erfolgreiche Umsetzung ist eine enge und sehr 
schnelle Absti mmung zwischen Netzwerkbetreibern und Po-
lizeibehörden nöti g. Der Ausbau von Ressourcen zur Straf-
verfolgung wird daher auch hier von zentraler Bedeutung 
sein. 
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von Polizeirabbinern in Baden-Württemberg im Ja-
nuar 2021 ist hier ein gutes Vorbild.26 Sie vermitteln 
Wissen über jüdisches Leben und tragen zu einem 
besseren Verständnis von Antisemitismus bei. Da-
mit helfen sie Straftaten mit derartigem Hintergrund 
besser zu ahnden. Dazu gehört beispielweise das 
Zeigen verbotener Symbole (z.B. Fahnen der liba-
nesischen Terrororganisation Hisbollah, der Hamas 
oder von NS-Symbolen) auf Demonstrationen.

Beispiele wie das „Hannibal-Netzwerk“ belegen, 
dass selbst innerhalb demokratisch verfasster Orga-
ne wie der Bundeswehr zum Teil undemokratische 
oder sogar rechtsradikale Netzwerke bestehe.27 Vor-
fälle wie die Brieffreundschaft einer Polizeibeamtin 
in Sachsen-Anhalt mit Stefan B., dem Täter des An-
schlages auf die Synagoge in Halle, müssen grundle-
gend verfolgt und unter Einbeziehung unabhängiger 
Stellen aufgeklärt werden.28 Extremistische Perso-
nen und Gruppierungen in staatlichen Strukturen, 
die nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung stehen, müssen strafrechtlich 
verfolgt werden. Zudem sollten umfangreiche Mel-
destrukturen innerhalb von Behörden geschaffen 
werden, bei denen antisemitische Vorfälle gemeldet 
und bearbeitet werden.

Für die praktische Unterscheidung von antisemiti-
schen und nicht-antisemitischen Vorfällen benötigt 
es Entscheidungshilfen. Da vormals keine allgemein 
anerkannte Definition vorlag, wurde die Arbeitsde-
finition der International Holocaust Remembrance 
Alliance (IHRA) für die praktische Auseinanderset-
zung mit der Problematik des Antisemitismus ent-
wickelt und im Mai 2016 beschlossen. Deutschland 
und mehr als 30 weitere Nationen haben die Defi-
nition anerkannt, die u.a. Behörden, Polizeikräften 
sowie politischen und zivilgesellschaftlichen Akteu-
rinnen und Akteuren das Erkennen von Antisemitis-
mus (einschließlich des verhältnismäßig schwierig zu 
erkennenden israelbezogenen Antisemitismus) er-
leichtern soll. Mittlerweile wird sie von zahlreichen 
NGOs und Vereinen zur Erfassung antisemitischer 
Vorfälle und Straftaten genutzt und zur Aus- und 
Fortbildung von Lehrkräften sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern von Strafverfolgungsbehörden an-

gewandt. Die weitere Verbreitung des Dokuments, 
etwa in Unternehmen, Schulen und Universitäten, 
ist unbedingt zu unterstützen. Auf Bundesebene 
sollte sie Eingang ins Vergaberecht finden, sodass 
Empfängerinnen und Empfänger öffentlicher Mittel 
sie als verbindlich anerkennen müssen.

Eine nachhaltige Bekämpfung von Antisemitismus 
kann am besten durch eine enge Zusammenarbeit 
staatlicher Exekutivstellen untereinander sowie ge-
meinsam mit Nichtregierungsorganisationen ge-
leistet werden. Um das Dunkelfeld antisemitischer 
Straftaten zu erhellen, müssen unabhängige Melde-
stellen zur Unterstützung der Betroffenen antisemi-
tischer Gewalt sowie zur Beratung staatlicher Stellen 
wie Sicherheitsbehörden oder Verwaltungsstellen 
bundesweit eingerichtet, ausgebaut und langfristig 
unterstützt werden. Umfangreiche Expertise im Be-
reich der effektiven Erfassung antisemitischer Vorfäl-
le bietet zum Beispiel die Recherche- und Informa-
tionsstelle Antisemitismus (RIAS).

Um dem Anstieg antisemitischer Straftaten entge-
genzutreten und ein öffentliches Zeichen dagegen 
zu setzen, muss zudem eine präzisere statistische 
Straftaterfassung nach ideologischen Motiven an-
stelle etwa der Herkunft oder der politischen Zuge-
hörigkeit von Täterinnen und Tätern zur Grundlage 
werden. So steht die bereits erwähnte Statistik zur 
„Politisch motivierten Kriminalität“ in der Kritik, da 
sie antisemitische Hasskriminalität immer dann als 
politisch rechtsmotivierte Taten einordnet, wenn die 
Tätergruppe nicht ermittelt werden kann. Um eine 
erfolgreiche Prävention und Bewältigung des Antise-
mitismus zu schaffen, braucht es eine differenzier-
te statistische Erfassung antisemitischer Straftaten 
durch Sicherheitsbehörden und Justiz, bei der ver-
mehrt auf die Kompetenz von nichtstaatlichen Ini-
tiativen zurückgegriffen wird. Hier müssen Betroffe-
nenperspektiven verstärkt einbezogen werden.

Prävention durch Bildung und Begegnung

Antisemitismus tritt in vielen Formen und Farben 
auf. Strategien zur Bekämpfung von Antisemitismus 
müssen daher der Vielschichtigkeit des Problems ge-
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recht werden. Dies ist insbesondere in der Bildungs-
politik wichtig.

Die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, ver-
wendete Unterrichtsmaterialien sowie die Lehrpläne 
der Bundesländer genügen bisher oft nicht für an-
gemessene antisemitismuskritische Bildungsarbeit. 
So belegt eine Studie des American Jewish Comittee 
Berlin, dass Lehrkräfte aufgrund fehlenden Wissens 
(oder gar eigener antisemitischer Positionierungen) 
oft mit dem Thema überfordert sind bzw. es aus-
blenden und daher nicht angemessen auf antisemi-
tische Vorfälle reagieren können.29 Anlassbezogene 
außerschulische Bildungsinitiativen, die zumeist in 
Reaktion auf antisemitische Vorfälle an Schulen oder 
lediglich sporadisch angeboten werden, können das 
Problem nicht allein beheben. Antisemitismus, Wis-
sen über das Judentum sowie die Vielseitigkeit jüdi-
schen Lebens in Deutschland müssen Teil der regulä-
ren Lehrpläne aller Schulformen und Bundesländer 
als auch der Ausbildung von Lehrkräften werden. 

Neben die Behandlung der völkisch-rassistischen 
Erscheinungsform von Antisemitismus sowie der 
Geschichte der Shoah und des Nationalsozialismus 
sollte eine fächerübergreifende Beschäftigung mit 
verschiedenen Formen von Antisemitismus und 
dem Judentum in seiner kulturellen Vielfalt treten. 
So kann neben die Behandlung der Verfolgungsge-
schichte, die ihrerseits weiter intensiv thematisiert 
werden sollte, eine ganzheitliche Auseinanderset-
zung mit dem Judentum treten. Um israelbezogenen 
Antisemitismus zu begegnen, sollte außerdem der 
Vermittlung von Faktenwissen zum israelisch-paläs-
tinensischen Konflikt mehr Raum gegeben werden. 

In diesem Zusammenhang ist die verstärkte Vermitt-
lung von Medienkompetenz bei Schülerinnen und 
Schülern zu fördern. Dies ist notwendig, um junge 
Menschen zu befähigen, zwischen seriösen und un-
seriösen Quellen im Internet zu unterscheiden und 
auf diskriminierende Inhalte angemessen zu reagie-
ren. Im Hinblick auf die Ausbreitung von Hass im 
Internet sollte die Beschäftigung mit Sozialen Netz-
werken und ihren technischen Funktionsweisen ein 
integraler Bestandteil moderner Lehrinhalte sein.

Zur Weiterentwicklung der schulischen Antisemi-
tismusprävention benötigt es auch die Einrichtung 
neuer Professuren an Hochschulen, um Antisemitis-
mus in seinen einzelnen Erscheinungsformen besser 
in der Ausbildung von Lehrkräften zu verankern. Die 
Förderung der Extremismus- und Radikalisierungs-
forschung in Deutschland ist auszubauen. 

Bildungspolitik zur Begegnung von Antisemitismus 
darf sich jedoch nicht auf den Kontext Schule be-
schränken. Antisemitismuskritische Bildung muss 
für jedes Alter, jeden Bildungsstand und jedes Mi-
lieu angeboten werden. Außerschulische Bildungs-
träger sind hierfür unerlässlich. Ein erster Schritt hin 
zur nachhaltigen Unterstützung ihrer Arbeit ist die 
Ausgestaltung eines umfassenden Demokratieför-
dergesetzes, welches die Finanzierung von zivilge-
sellschaftlichen Projekten auf eine gesicherte Basis 
setzt. Die Absichtserklärung der Bundesregierung 
zur Einführung eines solchen Gesetzes im Koalitions-
vertrag ist ein positives Zeichen. 

Neben der Bildungsarbeit sollte die Bereitstellung 
von Aussteiger- und Entradikalisierungsprogrammen 
eine Säule in der Arbeit gegen Antisemitismus dar-
stellen. Das britische „Prevent“-Programm, Teil der 
nationalen Antiterrorismusstrategie CONTEST, kann 
als Vorbild für deutsche Initiativen fungieren.30 Teil 
der „Prevent“-Strategie ist es, Institutionen eine Ob-
hutspflicht aufzuerlegen. Wenn Einrichtungen wie 
Schulen, Universitäten, Gesundheitsbehörden oder 
Gemeinden ein terrorismusrelevanter Fall von in-
dividueller Radikalisierung bekannt wird, muss der 
entsprechende Fall gemeldet und der Person gleich-
zeitig individuelle Beratung zur Entradikalisierung 
angeboten werden. Diese kann von der Institution 
selbst oder durch die Polizei bereitgestellt werden.

Laut einer jüngst von der Hanns-Seidel-Stiftung ver-
öffentlichten Studie ist jeder zweite Deutsche noch 
nie mit Jüdinnen und Juden in den Kontakt getre-
ten:  Lediglich 15% der Befragten verweisen bei der 
Frage „Womit verbinden Sie am ehesten jüdisches 
Leben?“ auf aktuelles jüdisches Leben in Deutsch-
land.31 Da es an Begegnungspunkten zwischen jüdi-
schen und nicht-jüdischen Bürgerinnen und Bürgern 
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in Deutschland mangelt, sollte die fi nanzielle För-
derung von Austauschforen wie das Projekt „Meet 
a Jew!“ des Zentralrates der Juden in Deutschland 
in der Erwachsenen- und insbesondere in der Früh-
erziehung ausgebaut werden. Die 2018 vom Deut-

schen Bundestag beschlossene und im Koaliti ons-
vertrag der neuen Regierung bekräft igte Einrichtung 
eines deutsch-israelischen Jugendwerks ist ausdrück-
lich zu begrüßen.32
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In den letzten Jahrzehnten hat sich in Deutschland 
eine breite Erinnerungskultur zur NS-Vergangenheit 
durch Mahnmäler, Gedenkstätten und -rituale, Kultur 
und Literatur bis hin zu der Verlegung von Stolper-
steinen entwickelt. Diese gesellschaftliche Aufarbei-
tung der Shoah hat den in Deutschland letztendlich 
tief verwurzelten Antisemitismus jedoch nicht ver-
schwinden lassen. Der gesellschaftliche Konsens 
über die deutsche Erinnerungskultur wird zuneh-
mend fragiler.33 Rechtspopulistische Kräfte äußern 
ihren Unmut offen und fordern eine „erinnerungs-
politische Wende um 180 Grad“, wie der Thüringer 
AfD-Landessprecher Björn Höcke im Januar 2017 in 
Dresden verkündete.34  Dem gilt es entschieden ent-
gegenzutreten. In den kommenden Jahren wird die 
Erinnerungsarbeit angesichts der schwindenden An-
zahl von Zeitzeugen der Shoah und der zunehmen-
den Heterogenität der deutschen Gesellschaft vor 
große Herausforderungen gestellt werden. Daher 

Bundesweite Auswertung. Mehrfachnennung möglich 
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Brainstorming der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops 
in Frankfurt am 13. September 2021 zum Thema Antisemitismus
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braucht es neben der langfristigen Unterstützung 
und dem Ausbau der Arbeit von Gedenk- und Er-
innerungsstätten die Weiterentwicklung bisheriger 
erinnerungspolitischer Ansätze. In diesem Zusam-
menhang sollten verpflichtende Gedenkstättenbe-
suche für jeden Schülerin und jeden Schüler sowie 
öffentlich Bedienstete in der Ausbildung vom Staat 
finanziell getragen werden.

Für ein besseres Verständnis jüdischen Lebens in 
Deutschland ist es zentral, seine Vielschichtigkeit in 
der Vergangenheit und Gegenwart öffentlich darzu-
stellen. Das Judentum ist seit fast zwei Jahrtausen-
den ein integraler Bestandteil der deutschen Kultur 
und Gesellschaft – seine wichtige kulturelle Rolle 
wird jedoch häufig nicht berücksichtigt. Projekte wie 
der Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge in Ham-
burg sind daher auch geeignet, die öffentliche Sicht-
barkeit jüdischen Lebens in Deutschland zu erhöhen.   

Gebäude selbst bekämpfen keinen Antisemitismus, 
aber sie geben Menschen Raum für Begegnungen.
Die in den letzten Jahren rasant gestiegenen Zah-
len antisemitischer Vorfälle und Straftaten stimmen 
nachdenklich. Das Engagement der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Reihe „Words Matter“ war da-
her für alle an der Umsetzung des Projekts Beteilig-
ten ein bestärkendes Zeichen für das Engagement 
gegen Antisemitismus im Internet. Die im Rahmen 
des Projekts entstandenen Handlungsempfehlungen 
in verschiedenen Politikfeldern und auf verschiede-
nen politischen Ebenen zeigen, wie viel noch zu tun 
ist. Gleichzeitig machen sie deutlich, dass wir viru-
lentem Hass im Internet nicht hilflos ausgesetzt sein 
müssen.  

Die Bornplatzsynagoge im Hamburger Grindelvier-
tel soll nach Beschluss der Hamburgischen Bürger-
schaft wiederaufgebaut werden. Momentan läuft 

eine Machbarkeitsstudie zu diesem Vorhaben.
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